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Die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV),
gestützt auf Art. 64a des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters- Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG; SR 831.40), 

erlässt folgende Weisungen:
1 Geltungsbereich
Die vorliegenden Bestimmungen gelten für Anlagestiftungen nach Art. 53g ff. BVG.
2 Anforderungen an Anlagestiftungen

2.1 Organisation
Die Organisation ist angemessen in Bezug auf die Geschäftstätigkeit und konform mit dem Gesetz, den Weisungen und Mitteilungen 

der OAK BV sowie den Statuten und den Reglementen ausgestaltet.

Sie umfasst mindestens ein Organigramm und eine Kompetenzregelung der für die Geschäftstätigkeit wesentlichen Stellen und Stellvertretungen.
2.2 Infrastruktur

Die Infrastruktur inklusive IT ist ausreichend und der Geschäftstätigkeit angemessen.
Der Stiftungsrat ist für eine sorgfältige Auswahl, Instruktion und Überwachung von Dienstleistern verantwortlich.

2.3 Verträge

In den reglementarischen Grundlagen ist vorgesehen, dass die Vermögensverwaltungs- und die Verwaltungsverträge spätestens fünf Jahre nach Abschluss ohne Nachteil für die Anlagestiftung aufgelöst werden können (Art. 48h Abs. 2 BVV 2). Die Vermögensverwaltungsverträge müssen insbesondere die folgenden Anforderungen erfüllen:
· Umfang der Befugnisse des Vermögensverwalters

· Anlageziele und -beschränkungen

· Referenzwährung

· Methode und Periodizität der Rechenschaftsablage gegenüber den Kunden

· Entschädigung des Vermögensverwalters

· Möglichkeit der Delegation von Aufgaben an Dritte
2.4 Abläufe und Aufgaben


Die für die Geschäftstätigkeit wesentlichen Abläufe (Prozesse) und Aufgaben, sowie die Aufgabenteilung sind verständlich und nachvollziehbar dokumentiert und der Geschäftstätigkeit angemessen ausgestaltet.

2.5 Risikopolitik und Risikomanagement

Es existiert eine formalisie

rte und in Bezug auf die Geschäftstätigkeit angemessene Risikopolitik, in der die Grundsätze für das Verhalten des Stiftungsrats, der Geschäftsführung und der Vermögensverwaltung im Umgang mit den Risiken nach aussen und nach innen festgelegt sind.
Es existiert ein formalisiertes und in Bezug auf die Geschäftstätigkeit angemessenes Risikomanagement, das die für die Risikoüberwachung notwendigen Risikoinformationen bereit stellt und dadurch die Grundlage für die Risikosteuerung bildet.

2.6 Internes Kontrollsystem



Es existiert ein formalisiertes und in Bezug auf die Grösse und Komplexität angemessenes internes Kontrollsystem.

2.7 Verantwortliche Person

2.7.1 Allgemeine Anforderungen

Die nachfolgenden Personen müssen einen guten Ruf geniessen und Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit bieten (Art. 51b Abs. 1 BVG):

· Mitglieder des Stiftungsrates

· Mitglieder von Anlagegremien mit Entscheidbefugnissen (z.B. Anlageausschuss, Anlagekommission, Anlagekomitee oder Ähnliches)
· in der Geschäftsführung tätige Personen mit Entscheidbefugnissen 
· in der Vermögensverwaltung tätige Personen mit Entscheidungsbefugnissen (Personen, die Anlageentscheide fällen)

· verantwortliche natürliche Personen einer juristischen Person (und ggf. einer Personengesellschaft), die mit der Geschäftsführung oder der Vermögensverwaltung der Anlagestiftung betraut sind
2.7.2 Fachliche Anforderungen

a) Für Mitglieder des Stiftungsrats
Die einzelnen Mitglieder des Stiftungsrats müssen über die erforderlichen fachlichen Qualifikationen (Ausbildung und Erfahrung) auf die Art und Weise verfügen, dass der Stiftungsrat als Ganzes jede der ihm zugewiesenen Aufgaben erfüllen kann. 
b) Für Mitglieder von Anlagegremien
Die Mehrheit der Mitglieder von Anlagegremien muss die fachlichen Voraussetzungen nach Buchstabe d hiernach erfüllen.
c) Für Personen, die mit der Geschäftsführung betraut sind

Personen, die mit der Geschäftsführung betraut werden, müssen die zur Ausübung ihrer Tätigkeit erforderlichen praktischen und theoretischen Kenntnisse besitzen.
d) Für in der Vermögensverwaltung tätige Personen mit Entscheidungsbefugnissen
In der Vermögensverwaltung tätige Personen mit Entscheidungsbefugnissen müssen über eine den Anforderungen der Vermögensverwaltung entsprechende fachliche Qualifikation sowie praktische Erfahrung von mindestens fünf Jahren in der Verwaltung von Vermögen für Dritte 
verfügen.
2.7.3 Prüfung der Anforderungen an die verantwortlichen Personen
Die verantwortlichen Personen müssen die allgemeinen und fachlichen Anforderungen (Ziff. 2.7.1 und 2.7.2) dauernd erfüllen. Die OAK BV kann jederzeit prüfen, ob die Anforderungen an die verantwortlichen Personen erfüllt sind. Die Anlagestiftung oder die verantwortlichen Personen haben auf Verlangen die erforderlichen Angaben zu machen und Unterlagen einzureichen. Bestehen begründete Anhaltspunkte dafür, dass die verantwortlichen Personen die Anforderungen nicht mehr erfüllen, ist dies der OAK BV umgehend mitzuteilen.

Die OAK BV prüft bei jedem Gesuch für die Gründung einer Anlagestiftung (Ziff. 3.1), ob die verantwortlichen Personen die Anforderungen erfüllen.

Die Anlagestiftung hat der OAK BV personelle Wechsel umgehend zu melden (Art. 48g Abs. 2 BVV 2). Mit der Meldung sind alle geforderten Angaben zu machen und die verlangten Unterlagen einzureichen (gemäss offiziellem Formular).

Die OAK BV kann gegen verantwortliche Personen, welche die Anforderungen nicht erfüllen, geeignete Massnahmen ergreifen (z.B. zeitlich befristete Suspendierung oder Enthebung).
2.7.4 Festlegung der Anforderungen an den Stiftungsrat
Die Grundzüge der Anforderungen an die einzelnen Mitglieder und an den Stiftungsrat als Ganzes sind schriftlich festgehalten. Bei der Neuwahl eines Mitglieds wird vom Stiftungsrat geprüft, ob die Anforderungen erfüllt sind.

2.7.5 Übertragung von Aufgaben

Die Auswahl der Personen, an die nach Art. 7 der Verordnung vom 10. und 22. Juni 2011 über die Anlagestiftungen (ASV; SR 831.403.2) Aufgaben der Geschäftsführung und Verwaltung übertragen werden, erfolgt transparent und anhand festgelegter Anforderungsprofile. Die betrauten Personen müssen die allgemeinen und fachlichen Anforderungen (Ziff. 2.7.1 und 2.7.2 hiervor) erfüllen. Der Stiftungsrat stellt sicher, dass all dies der Fall ist und dass die betrauten Personen angemessene Instruktionen erhalten und ausreichend überwacht werden.

Der Stiftungsrat stellt sicher, dass die betrauten Personen ihre treuhänderischen Sorgfaltspflichten einhalten und Interessenkonflikte vermeiden (Art. 51b Abs. 2 BVG und Ziff. 2.7.6).

Die diesbezüglichen Aufgaben des Stiftungsrats sind schriftlich festgehalten.

2.7.6 Vermeidung von Interessenkonflikten

Der Stiftungsrat trifft die nach Grösse und Struktur der Anlagestiftung angemessenen organisatorischen Massnahmen, um Interessenkonflikte festzustellen, zu vermeiden und zu beseitigen

. Er hält die Einzelheiten dieser Massnahmen und Verantwortlichkeiten in einer internen Weisung fest.


Lässt sich ein Interessenkonflikt nicht vermeiden

, hat der Stiftungsrat diesen gegenüber der Anlegerversammlung

 offen zu legen und zu begründen.

2.8 Buchführung und Rechnungslegung

Die Buchführung ist im Hinblick auf die Geschäftstätigkeit angemessen organisiert. Die Buchführung und die Rechnungslegung entsprechen den gesetzlichen Vorschriften (insbesondere Art. 38 ff. ASV und Art. 47 ff. BVV 2).

2.9 Befolgung der gesetzlichen Vorschriften sowie der Weisungen und Mitteilungen
 der OAK BV
Anlagestiftungen nach Art. 53g ff. BVG haben die geltenden gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere auf dem Gebiet der beruflichen Vorsorge sowie die Regulierung der OAK BV zu befolgen. 

Die OAK BV kann die Anforderungen an Anlagestiftungen gemäss diesen Weisungen überprüfen sowie einen Prüfungsbericht eines staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmens einfordern. Die Anlagestiftung hat auf Verlangen der OAK BV die erforderlichen Angaben zu machen und Unterlagen einzureichen.

3 Verfahren zur Gründung von Anlagestiftungen

3.1 Gesuch um Gründung

Wer eine Anlagestiftung im Sinne von Art. 53g ff. BVG gründen will, hat bei der OAK BV mit dem offiziellen Gesuchsformular ein Gesuch zu stellen und alle geforderten Angaben zu machen sowie die verlangten Unterlagen einzureichen.

3.2 Prüfungsbericht eines staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmens

Die OAK BV prüft das eingereichte Gesuch und veranlasst den Gesuchsteller, die allenfalls erforderlichen Korrekturen vorzunehmen. Sobald die Unterlagen bereinigt sind, gibt die OAK BV dem Gesuchsteller ihre Zustimmung, ein nach den Vorschriften des Revisionsaufsichtsgesetzes vom 16. Dezember 2005 zugelassenes staatlich beaufsichtigtes Revisionsunternehmen damit zu beauftragen, anhand des offiziellen Prüfungsauftrags den Prüfungsbericht zu erstellen und der OAK BV einzureichen. 


3.3 Zustimmung zur Gründung

Entsprechen sämtliche Gesuchunterlagen und der Prüfungsbericht des staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmens den Anforderungen, erteilt die OAK BV ihre Zustimmung zur Gründung der Anlagestiftung.

3.4 Gründung

Die Gründung erfolgt nach den stiftungsrechtlichen Bestimmungen des Zivilgesetzbuchs (Art. 80 ff. ZGB) durch öffentliche Beurkundung der Statuten.

3.5 Aufsichtsübernahmeverfügung

Nach vollzogener Gründung der Anlagestiftung hat der Gesuchsteller der OAK BV folgende Unterlagen einzureichen:

· die Statuten (in vier Originalen)

· sämtliche Reglemente (jeweils ein rechtsgültig unterzeichnetes Original)

· den Beleg über die Widmung des Stiftungskapitals (Art. 22 BVV 1)

Wenn alle Unterlagen bei der OAK BV eingetroffen sind, erlässt diese die Aufsichtsübernahmeverfügung, welche sie dem Gesuchsteller und dem zuständigen Handelsregisteramt eröffnet.
4 Inkrafttreten

Diese Weisungen treten am xx.xx.201x in Kraft.
Die bei Inkrafttreten dieser Weisungen bestehenden Anlagestiftungen haben bis am xx.xx.201x [zwei Jahre nach Inkrafttreten] Zeit, die diesen Weisungen allenfalls zuwiderlaufenden Verhältnisse neu zu ordnen und die notwendigen Anpassungen vorzunehmen.

xx.xx.201x
Oberaufsichtskommission

Berufliche Vorsorge OAK BV


Der Präsident: Pierre Triponez


Der Direktor: Manfred Hüsler
5 Erläuterungen

5.1 Zu Ziffer 2.3 Verträge
Bei vorprüfungspflichtigen alternativen Anlagen kann nach Absprache mit der OAK BV ausnahmsweise und mit entsprechender Begründung auch eine längere Vertragsdauer vereinbart werden.
Nicht als Vermögensverwaltung gelten Unterhalt und Betrieb von Immobilien (Art. 48f Abs. 2 BVV 2). Im Übrigen gilt für die Definition der Vermögensverwaltung Ziffer 1.1 der Weisungen der OAK BV über die Zulassung von Vermögensverwaltern in der beruflichen Vorsorge (W-01/2014).
5.2 Zu Ziffer 2.7.1 Allgemeine Anforderungen
Der Begriff der "Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit" stammt aus der Finanzmarktgesetzgebung. Zu dieser "Gewähr" gehören gemäss Definition der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA alle charakterlichen und fachlichen Faktoren, die einer Person die korrekte Führung eines beaufsichtigten Unternehmens erlauben. Zur Beurteilung ist vor allem die bisherige und gegenwärtige berufliche Tätigkeit einer Person mit Blick auf die Zukunft wichtig.


Es wird auf die Praxis und Rechtsprechung verwiesen. Eine solche hat sich insbesondere in den Bereichen Finanzmarktaufsicht und Revisionsaufsicht entwickelt. Beispielsweise wurde im Urteil B-3708/2007 des Bundesverwaltungsgerichts vom 4. März 2008, E. 3.1 zum Erfordernis der Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung nach Art. 3 Abs. 2 Bst. c des Bankengesetzes und Art. 10 Abs. 2 Bst. d des Börsengesetzes ausgeführt.


„Eine einwandfreie Geschäftstätigkeit erfordert fachliche Kompetenz und ein korrektes Verhalten im Geschäftsverkehr. Unter korrektem Verhalten im Geschäftsverkehr ist in erster Linie die Beachtung der Rechtsordnung, d.h. der Gesetze und der Verordnungen, namentlich im Banken- und im Börsenrecht, aber auch im Zivil- und Strafrecht, sowie der Statuten und des internen Regelwerkes (…) zu verstehen. Mit anderen Worten ist mit dem Gebot einwandfreier Geschäftstätigkeit nicht zu vereinbaren, wenn das Geschäftsgebaren gegen einschlägige Rechtsnormen, internes Regelwerk, Standesregeln oder vertragliche Vereinbarungen mit Kunden, bzw. gegen die Treue- und Sorgfaltspflichten diesen gegenüber, verstösst (…).“
Bei Personen, die gemäss Art. 48f Abs. 4 oder 5 BVV 2 zugelassen sind, wurden die persönlichen Voraussetzungen bereits im Rahmen des Zulassungsverfahrens geprüft. Bei diesen Personen kann somit davon ausgegangen werden, dass sie einen guten Ruf geniessen und Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit bieten.
5.3 Zu Ziffer 2.7.2 Fachliche Anforderungen
In der Vermögensverwaltung tätige Personen mit Entscheidbefugnissen müssen gemäss Bst. d) über eine praktische Erfahrung von mindestens fünf Jahren in der Verwaltung von Vermögen für Dritte verfügen. Dabei ist zu beachten, dass bei spezifischen alternativen Anlagen und Immobilien unter Umständen andere besondere Kenntnisse als die Vermögensverwaltung für Dritte gefragt sind (z.B. Ingenieure, Architekten) und in diesen Fällen eine dementsprechende Berufserfahrung gefordert und genügend ist. 
Bei Personen, die gemäss Art. 48f Abs. 4 oder 5 BVV 2 zugelassen sind, wurden die fachlichen Anforderungen betreffend Vermögensverwaltung gemäss Bst. d) bereits im Rahmen des Zulassungsverfahrens geprüft. Bei diesen Personen kann somit davon ausgegangen werden, dass sie die fachlichen Anforderungen erfüllen.
5.4 Zu Ziffer 2.7.3 Prüfung der Anforderungen an die verantwortlichen Personen

Bei begründeten Anhaltspunkten, dass eine verantwortliche Person die Anforderungen nicht mehr erfüllt, muss dies der OAK BV umgehend mitgeteilt werden. Als Beispiel kann die 
Einleitung eines Strafverfahrens erwähnt werden, insbesondere im Bereich der Vermögensverwaltung. 
Die Meldung von personellen Wechseln erfolgt mit dem offiziellen Formular für die Meldung von personellen Wechseln bei Anlagestiftungen (Anhang 3 zu diesen Weisungen, publiziert auf der Internetseite der OAK BV: www.oak-bv.admin.ch). Für jede betroffene Person sind die Angaben und Unterlagen entsprechend den Vorgaben dieses Formulars einzureichen. 
Bei einem Wechsel von juristischen Personen (und Personengesellschaften), die nach Art. 48f Abs. 4 und 5 BVV 2 mit der Vermögensverwaltung betraut werden, hat eine Meldung zu erfolgen. Gibt es bloss einen Wechsel von verantwortlichen natürlichen Personen innerhalb einer juristischen Person (und Personengesellschaft), die nach Art. 48f Abs. 4 oder 5 BVV 2 zugelassen ist, hat keine Meldung zu erfolgen.

5.5 Zu Ziffer 2.7.6 Vermeidung von Interessenkonflikten

Interessenkonflikte treten in verschiedenen Konstellationen auf und können nicht abschliessend aufgeführt werden. Es ist daher wichtig, Regeln zu definieren, welche die Anlagestiftung hinsichtlich Interessenkonflikte zu beachten und mittels interner Weisung zu dokumentieren hat. Insbesondere folgende Vorgaben sollten beachtet werden:
a) Vermögenstransaktionen haben zu marktüblichen Bedingungen zu erfolgen.

b) 
c) Es werden keine Vermögenstransaktionen zwischen der Anlagestiftung und Unternehmen, in denen verantwortliche Personen der Anlagestiftung Mandate ausüben oder an denen sie qualifiziert beteiligt sind, durchgeführt.
Werden diese Vorgaben nicht befolgt, liegt ein Interessenkonflikt vor, welcher gegenüber der Anlegerversammlung offen zu legen und zu begründen ist. Die Handhabung dieser Vorgaben ist mittels interner Weisung betreffend Interessenkonflikte zu regeln.
5.6 


Zu Ziffer 3 Verfahren zur Gründung von Anlagestiftungen

Die Gründung von Anlagestiftungen richtet sich insbesondere nach den Art. 12 f. und 21 f. BVV 1.

5.7 Zu Ziffer 3.1 Gesuch um Gründung

Das offizielle Gesuchsformular für die Gründung einer Anlagestiftung mit den einzureichenden Angaben und Unterlagen bildet den Anhang 1 zu diesen Weisungen und ist auf der Internetseite der OAK BV (www.oak-bv.admin.ch) publiziert. 
Ob die verantwortlichen Personen die allgemeinen und fachlichen Anforderungen (Ziff. 2.7.1 und 2.7.2 hiervor) erfüllen, wird anhand der Angaben und Unterlagen, die mit dem offiziellen Gesuchsformular einzureichen sind, geprüft. Die Prüfung erfolgt gestützt auf Art. 12 Abs. 3 und Art. 13 Abs. 3 BVV 1. Für jede betroffene Person ist ein Dossier entsprechend den Vorgaben im Gesuchsformular (Ziffer III Angaben zu Personen) einzureichen, unabhängig davon ob sie direkt bei der Anlagestiftung angestellt ist oder für eine extern mit der Geschäftsführung beauftragte Firma tätig ist. Externe Vermögensverwalter müssen nach Art. 48f Abs. 4 oder 5 BVV 2 zur Vermögensverwaltung in der beruflichen Vorsorge zugelassen sein. Dafür haben sie den Nachweis zu erbringen.

5.8 Zu Ziffer 3.2 Prüfungsbericht des staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmens

In einer ersten Phase prüft die OAK BV das eingereichte Gesuch (Konzept, Organisation, Reglemente, Verträge etc.). Wenn dieser Prozess abgeschlossen ist und die OAK BV ihre grundsätzliche Zustimmung dazu erteilt hat, beauftragt der Gesuchsteller in einer zweiten Phase ein staatlich beaufsichtigtes Revisionsunternehmen damit, den Prüfungsbericht zu erstellen und bei der OAK BV einzureichen. Die Prüfung erfolgt gemäss dem „Prüfungsauftrag für das staatlich beaufsichtigte Revisionsunternehmen“, welcher den Anhang 2 zu diesen Weisungen bildet und auf der Internetseite der OAK BV publiziert ist (www.oak-bv.admin.ch).
� � HYPERLINK "http://www.finma.ch" ��http://www.finma.ch�





�Gemäss Telefonat vom 14.3.2016 mit Lydia Studer, Leiterin Rechtsdienst, hat sich die OAK für eine zügige In-Kraft-Setzung der Weisung Anforderungen an Anlagestiftungen entschieden. Mit EXPERTsuisse werde nur noch der Prüfungsbericht besprochen. Die Tatsache, dass das BSV auch ASV Regelungen zur Corp. Governance (Hauptteil dieser Weisung) revidieren wolle, habe keinen Einfluss auf die Weisung. Hingegen sei die OAK nach In-Kraft-Treten der revidierten ASV (und entsprechenden Anpassungen hinsichtlich Corp. Governance) „die ersten, die einer Aufhebung und/oder Anpassung der Weisung Anforderungen an Anlagestiftungen zustimmen würden“.





Wichtig: L. Studer informierte RK über einzelne Vorschläge des Rechtsdienstes zuhanden der OAK Kommission (siehe weiter unten jeweils gelb hinterlegt) unter der Bedingung, dass diese Punkte streng vertraulich behandelt werden.


�Themenbereich 1 (a) „Mitteilungen“: Wir empfehlen, „und Mitteilungen“ zu streichen. Begründung: Das Aufsichtsmittel der „Mitteilungen“ ist nicht rechtsverbindlich. Nach herrschender Meinung ermöglichen Mitteilungen eine rasche, flexible und nötigenfalls ad hoc Information an eine beaufsichtigte Gruppe und sind nicht auf die Rechtswirkung ausgerichtet (siehe statt vieler BERICHT des Bundesrates in Erfüllung der Postulate 12.4095 Graber Konrad, 12.4121 de Courten 12.4122 Schneeberger und 13.3282 de Buman vom 18.12.2014). Sollte die OAK auch Bereiche aus bestehenden Mitteilungen als verbindlich erklären wollen, müssten sie Gegenstand einer Weisung oder Verordnung sein. Siehe auch Kommentar zu 2.9 weiter hinten.





�


�Themenbereich 2 „Formalisiert“: Wie am Workshop vom 14.1.2016 hingewiesen, ist der Begriff „formalisiert“ zu wenig klar. Sollte damit auch eine Regelung in Form eines OGR (Organisations- und Geschäftsreglement) gemeint sein, dann müsste dies u.E. auch für die Leser der Weisung klar erkenntlich sein. Falls jedoch eine Regelung in den Statuten und/oder im Reglement gemeint ist, lehnen wir diese Anforderung ab. Siehe auch gelbe Markierungen Absatz 2 und Punkt 2.6.


�Gem. Telefon mit L. Studer überlegt sich die OAK eine klarere Formulierung.


�Themenbereich 3 „KontrollSYSTEM“: Entsprechend unserer schriftlichen Stellungnahme, ist der Begriff „System“ gemäss Prüfungsstandard 890 von ExpertSuisse mit umfassenderen Arbeiten/Aufwand verbunden als die in der ASV vorgesehenen Regelung. Wir bitten Sie, diesen Hinweis mit ExpertSuisse aufzunehmen. 


Wir schlagen vor, von einer adäquaten/ausreichenden Kontrolle und einer angemessenen Betriebsorganisation (ASV Art. 6 Abs. 2 und Art. 7 Abs. 3) zu sprechen. 


�Gem. L. Studer wird dieser Punkt mit EXPERTsuisse aufgenommen.


�Gemäss L. Studer hat sich die OAK nach internen Besprechungen entschieden, EXPERTsuisse nur betreffend Feedback zum Prüfungsbericht einzubeziehen (also nicht für ein Feedback zur Weisung zu befragen). Dies vor allem aufgrund der nur „wenigen offenen Punkte“. Leider hat sich die OAK entgegen ihrer ersten Auffassung, EXPERTsuisse zu einem Workshop einzuladen und danach die KGAST nochmals zu begrüssen, zu diesem abgeänderten Vorgehen entschieden. Immerhin habe man die Funktion des Gründungsprüfers entsprechend unserer Forderung gestrichen.


�Themenbereich 4 „Vermögen für Dritte“: „Verwaltung von Vermögen für Dritte“ ist u.E. nicht klar (und entspricht nicht der standesüblichen Terminologie). �U. E. müssen sich (vor allem auch) PK-Anlageverantwortliche / Manager für ein Gremium qualifizieren. PKs verwalten jedoch „eigenes“ Vermögen, nicht „fremdes“; und „Verwaltung von Vermögen für Dritte“ entspricht fremdem Vermögen. Somit wäre ein PK-Manager nicht zugelassen. �Bei teleologischer Auslegung muss jedoch gemeint sein, dass eine Person Erfahrung in der VERMÖGENSVERWALTUNG mitbringen muss. Eine weiterführende, allenfalls missverständliche Terminologie sollte vermieden werden. Wir empfehlen deshalb, „Verwaltung von Vermögen für Dritte“ mit „Vermögensverwaltung“ zu ersetzen.





Uns ist bewusst, dass die OAK den Begriff der „Verwaltung von Vermögen für Dritte“ bereits in anderen Weisungen (W-01/2014 und entsprechende FAQs) benützt. Doch war bis zu jenem Zeitpunkt diese Terminologie zumindest in der Schweiz äusserst selten. In der Schweizer Literatur findet sich dieser Ausdruck auch erst seit Erlassen der oben erwähnten Weisungen. Einzig bei zwei Gründungen von Asset Management Gesellschaften mit ausländischem Bezug wurde dieselbe Terminologie beim Zweck der Gesellschaft benützt. Deshalb empfehlen wir, in der für AST bestimmten Weisung, diese Terminologie durch eine üblichere und unmissverständliche zu ersetzen (siehe auch Wording bei 5.3).


�Themenbereich 5 (a) „Interessenkonflikt (IK)-Management“: Wie bereits in unserer schriftlichen Stellungnahme dargestellt, können Interessenskonflikte oft nicht „ausgeschaltet“ werden. Eine „Beseitigung“ der Interessenskonflikte wird einem adäquaten und sachgerechten IK-Management ebenfalls nicht gerecht. Die Interessenskonflikte müssen minimiert (oft vom Englischen übernommenes Fremdwort „mitigiert“) werden. Das Ziel ist es ja, aufgrund der Interessenskonflikte keine Benachteiligung zu erfahren. Ein Rechtsgeschäft muss dennoch unter Einhaltung gewisser Vorgaben möglich sein. Deshalb muss das ausschlaggebende Kriterium der Abschluss zu Marktkonditionen sein. Selbst wenn der Interessenskonflikt zwischen zwei Parteien nicht vollständig beseitigt werden kann, ist das Rechtsgeschäft, das unter Marktbedingungen zustande kam (somit weder Benachteiligung des einen noch Übervorteilung des anderen), als rechtmässig zu bezeichnen und muss zugelassen werden. 


Wir empfehlen deshalb, „beseitigen“ durch „lösen“ zu ersetzten. Weitere Hinweise dazu weiter hinten bei 5.5


�Die OAK versteht das Argument, dass IK nicht vollständig beseitigt werden könne und überlegt sich eine andere Formulierung.


�Themenbereich 5 (b) „Interessenkonflikt (IK)-Management“: Ersetzen durch „lösen“ (im Sinne von managen).


�Hinweis an L. Studer, dass dies ganz klar nicht geht. Wie bereits beschrieben: Eine Offenlegung der INTERESSENSVERBINDUNGEN ähnlich der Regelung in der BVV 2 gegenüber der Revisionsstelle (für die SR) ist anzustreben. Offenlegung gegenüber der AV geht nicht.


�Themenbereich 5 (c)„Interessenkonflikt (IK)-Management“: Aufgrund der Vorgaben zur Offenlegung gemäss BVV 2 Art. 48l erlassen die AST bereits heute umfangreiche Weisungen zu Interessenskonflikten und/oder Interessensverbindungen, zum Teil mit weiteren beispielhaften, konkreten und potentiellen Interessenskonflikt-Listen. Wie schon erwähnt, ist eine Beseitigung der Interessenskonflikte meist nicht möglich, hingegen muss ein Interessenskonflikt „gemanagt“ werden. Somit bestehen viele potentielle und konkrete Interessenskonflikte, die aber unter marküblichen Bedingungen abgeschlossen wurden und niemanden bevor-/benachteiligen. Eine „Offenlegung“ gegenüber der Anlegerversammlung und zudem noch mit Begründungen (es gibt sehr feine Einzelheiten/Abgrenzungsschwierigkeiten) würde den Rahmen sprengen und ist nicht praktikabel. Zudem wäre dies gegenüber der alten Version (Publikation in der Jahresrechnung) eine massive Verschlechterung. Fraglich wäre auch der Mehrwert einer Auflistung aller potentiellen und bestehenden Interessenskonflikten mit Begründungen vor den versammelten Anlegern (da – wie oben beschrieben – Interessenskonflikte oft nur minimiert werden können und somit gemäss von der OAK vorgeschlagenen Vorgabe sämtliche Interessenskonflikte, die nicht vermieden werden könne, offenzulegen wären).


Wir schlagen vor, dass – ähnlich wie bei BVV 2 Art. 48 l - die Interessenskonflikte gegenüber dem obersten Organ (also dem Stiftungsrat) offen zu legen sind. Das oberste Organ selber soll ihre Interessenskonflikte gegenüber der Revisionsgesellschaft offenlegen. Diese Regelung (in Bezug auf Interessens-VEBINDUNGEN) gilt bereits für die Pensionskassen und ist ebenfalls für die AST anwendbar. Das von der OAK vorgeschlagene IK-Management geht bereits weit über diese Anforderungen hinaus.


�Gem. L. Studer wurde die in der zweiten Version angepasste Offenlegungspflicht gegenüber der Anlegerversammlung (!) zurückgenommen. Man habe sich für die Publikation im Jahresbericht (Anhang) entschieden. 


�Themenbereich 1 (b) „Mitteilungen“: „und Mitteilungen“ streichen. Siehe erster Kommentar auf Seite 3. 


�Themenbereich 5 (d) „Interessenkonflikt (IK)-Management“: Wie bereits vorne erwähnt, muss das Ziel des IK-Management bei Anlagestiftungen sein, Rechtsgeschäfte nicht zu unvorteilhaften Bedingungen abzuschliessen. Nach dem IK-Management-Ansatz müssen deshalb Interessenskonflikte in einem ersten Schritt erkannt, analysiert und minimiert/gelöst werden. In einem zweiten Schritt muss sichergestellt werden, dass die getätigten Rechtsgeschäfte „at arm’s length“ (marktübliche Bedingungen) abgeschlossen werden, dies mit zusätzlichen Auflagen (Reporting, Prozessvorgaben). Falls dies nicht möglich ist, muss bei Entscheidungen in den Ausstand getreten werden oder – in anderen Fällen – kommt dann die Transaktion gar nicht zu Stande. Das Hauptkriterium ist also die Forderung, solche Geschäfte zu marktüblichen Bedingungen abzuschliessen. Wenn dies der Fall ist, ist der Interessenskonflikt genügend gemanagt und es braucht keine weiteren Einschränkungen (wie hier unter lit b) oder lit c) im ersten Weisungsentwurf). Aus diesem Grund ist auch das Beispiel unter lit. b) nicht nur unnötig, bei verschiedenen AST wären Geschäfte zwischen den Anlagestiftungen und ihren Sponsoren gar nicht mehr möglich. Siehe auch schriftliche Stellungnahme der KGAST zum (damaligen Punkt) 5.4. lit. c. 


�Es ist ebenfalls noch darauf hinzuweisen, dass solche Rechtsgeschäfte wie zum Beispiel bei Liegenschaftstransaktionen unter Einhaltung gewisser Regeln (Marktkonformität, Prozessvorgaben) durchaus im Interesse der Anlagestiftung sein können. So könnte beispielsweise verlangt werden, dass der Preis wie bei Sacheinlagen noch von einem zweiten Schätzungsexperten verifiziert werden müsste. Vorschriften wie unter b) würden eine solche Transaktion allerdings verunmöglichen.


�Aufgrund der Tatsache, dass Interessenskonflikte normalerweise nicht ausgeschaltet/beseitigt werden, sondern nur „gelöst“ im Sinne von gemanagt werden können, wäre eine Offenlegung gegenüber der Anlegerversammlung (wie auch eine Auflistung im Jahresbericht) äusserst unpraktikabel. Wie bei 2.7.6 vorgeschlagen empfehlen wir, gemäss BVV 2 Art. 48l offen zu legen.


�Siehe Kommentar vorne zur Offenlegung gegenüber der Anlegerversammlung.


�L. Studer wollte (konnte) am Telefon keine Stellung zu diesen Regelungen/unseren Verbesserungsvorschlägen nehmen.
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